
Landkreis Osterholz 
Ordnungsamt  
Osterholzer Str. 23 
27711 Osterholz-Scharmbeck  
__________________________________________________________________________ 
 

Antrag      

 

auf  Erteilung      Verlängerung   Berichtigung/Ergänzung 

 

eines Europäischen Feuerwaffenpasses 

 

Antragstellung erfolgt  

 

  durch eine Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der      

Bundesrepublik Deutschland hat und Deutscher im Sinne des Artikel 116 des 

Grundgesetzes ist.  

 

   ausländische Angehörige der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 

ausländischen Streitkräfte oder deren Ehegatte und unterhaltsberechtigten 

Kinder.  

 

   eine Person, die zum Schutze ausländischer Luftfahrzeuge und Seeschiffe 

eingesetzt ist.  

 

Sollten Sie keinem der o.g. Personenkreise angehören und Ihren Wohnsitz in 

Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die für Ihren Wohnort zuständige 

Waffenbehörde. 

 

 

Angaben zur Person 

 

Familienname, Geburtsname, Vornamen 

 

 

Geburtsdatum 

 

 

Geburtsort Geburtsland 

Staatsangehörigkeit 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-Mail-Adresse 

 Familienstand 

 ledig      verheiratet      verwitwet      geschieden 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort) 

 

 

Nebenwohnung (Anschrift) 

 

 

 

 



Folgende Schusswaffen sollen eingetragen werden (maximal 10 Waffen)  

 

Lfd. Nr. Art der 

Waffe 

Kaliber Hersteller 

oder 

Warenzeichen 

Herstellernummer WBK-

Nr. 

Lfd. Nr. 

der 

WBK 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.  

 

Ort, Datum                                                                 Unterschrift  

 

 

_____________________                                         __________________________ 

 

 

Anlagen 

- Kopie Personalausweis/Reisepass (zwingend für die Bearbeitung erforderlich)  

- Lichtbild (biometrisches Foto) 

- unterschriebenes Merkblatt 

 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

Sie sind gemäß § 39 Waffengesetz (WaffG) verpflichtet, der zuständigen Behörde die 

zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 

Zur Prüfung Ihrer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und Eignung werden bei 

folgenden Behörden Auskünfte eingeholt: 

 

- staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister 

- Landespolizei oder der zentralen Polizeidienststelle oder beim 

Landeskriminalamt Ihres letzten bzw. aktuellen deutschen Wohnsitzes 

- Bundeskriminalamt 

- Bundesamt für Verfassungsschutz  

- Zollkriminalamt 

- Bundeszentralregister 


